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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.11.2015 

Geschäftszahl 

2013/06/0094 

Rechtssatz 

Für eine abschließende Beurteilung iS des § 39 Abs. 2 lit. b Vlbg RPG 1996 bedarf es jedenfalls einer 
eingehenden Befundaufnahme und Beschreibung der im festzulegenden Beurteilungsgebiet liegenden 
Grundstücke, insbesondere deren Ausgestaltung. 


